
		

�Öffentliche Mitwirkung zum Gewässerraum in Altnau 

	 Informationsveranstaltung
	 Dienstag, 18. November 2025, 19.00 Uhr 
	 im Martinshaus
	 (vor der Orientierungsversammlung zum Budget 2026)

Seit 2011 schreibt das Gewässerschutzgesetz neue Bestimmungen zum 
Gewässerraum vor. Die Gemeinde Altnau ist verpflichtet, den Gewässer­
raum für alle Gewässer auf ihrem Gebiet grundeigentümerverbindlich fest­
zulegen.
 
Der Gemeinderat Altnau lädt Sie zur Informationsveranstaltung ein. Er­
fahren sie mehr über
	 −  den geplanten Gewässerraum in Altnau
	 −  die rechtlichen Grundlagen der Ausscheidung
	 −  �die geltenden Vorschriften und Nutzungseinschränkungen im 

Gewässerraum.
 
Einsichtnahme der Unterlagen
Ab Freitag, 21. November 2025 liegen alle Dokumente zum Gewässer­
raumlinienplan öffentlich auf.
	 − Gemeindeverwaltung Altnau, an der Scherzingerstrasse 2
	 − Homepage der Gemeinde Altnau (www.altnau.ch)
 
Mitwirkungsfrist
21. November 2025 bis 20. Dezember 2025.
 
Während dieser Frist kann sich jedermann schriftlich zum Gewässerraum­
linienplan äussern.
 
Ihre Stellungnahmen richten Sie bitte an die Gemeinde Altnau, Scherzinger­
strasse 2, 8595 Altnau
� Gemeinderat Altnau 


